
Große Kreisstadt Waldkirch 
Landkreis Emmendingen 
 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Parkgebühren 

(Parkgebührensatzung) 
 
 

Der Gemeinderat der Stadt Waldkirch hat am 17.3.2010 aufgrund von § 6 a Abs. 6 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 
§ 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Waldkirch werden 
Parkgebühren erhoben, soweit die Parkflächen mit Parkscheinautomaten ausgestattet sind. 
 
 

§ 2 
Gebühren 

 
Die Parkgebühren werden je angefangene ¼ Stunde auf 0,20  € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1.4.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Erhe-
bung von Parkgebühren (Parkgebührenordnung) vom 23.11.1999 außer Kraft. 


